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Auszug aus der Verfassung des Landes  
Mecklenburg-Vorpommern  

Vom 23. Mai 1993 (GVOBl. S. 372), das zuletzt durch Gesetz  
vom 30. Juni 2011 (GVOBl. S. 375) geändert worden ist.  

 
3. Abschnitt 

[…] 
 

III. Haushalt und Rechnungsprüfung  
 

Artikel 61  
(Landeshaushalt)  

 
(1) Alle Einnahmen und Ausgaben sowie Verpflichtungsermächtigungen des Landes 
müssen für jedes Haushaltsjahr veranschlagt und in den Haushaltsplan eingestellt wer-
den. Bei Landesbetrieben und Sondervermögen des Landes brauchen nur die Zuführun-
gen oder die Ablieferungen eingestellt zu werden. Der Haushalt ist in Einnahmen und 
Ausgaben auszugleichen.  
 
(2) Der Haushaltsplan wird vor Beginn des Haushaltsjahres durch ein Gesetz festgestellt.  
 
(3) Der Gesetzentwurf nach Absatz 2 sowie Vorlagen zur Änderung des Haushaltsgeset-
zes und des Haushaltsplanes werden von der Landesregierung in den Landtag einge-
bracht.  
 
(4) In das Haushaltsgesetz dürfen nur Vorschriften aufgenommen werden, die sich auf 
die Einnahmen und Ausgaben des Landes und auf den Zeitraum beziehen, für den das 
Haushaltsgesetz beschlossen wird. Das Haushaltsgesetz kann vorschreiben, dass die 
Vorschriften erst mit der Verkündung des nächsten Haushaltsgesetzes oder bei Ermäch-
tigung nach Artikel 66 zu einem späteren Zeitpunkt außer Kraft treten.  
 
(5) Das Vermögen und die Schulden sowie die Haushaltspläne der Landesbetriebe und 
Sondervermögen sind in einer Anlage des Haushaltsplanes nachzuweisen. Die Beteili-
gungen des Landes an Wirtschaftsunternehmen sind offenzulegen.  
 

Artikel 62  
(Ausgaben vor Verabschiedung des Haushalts)  

 
(1) Ist der Haushaltsplan nicht vor Beginn eines Haushaltsjahres durch Gesetz fest-
gestellt worden, so ist die Landesregierung bis zum Inkrafttreten des Gesetzes ermäch-
tigt, alle Ausgaben zu leisten oder Verpflichtungen einzugehen, die nötig sind,  
1. um gesetzlich bestehende Einrichtungen zu erhalten und gesetzlich beschlossene 

Maßnahmen durchzuführen, 
2. um die rechtlich begründeten Verpflichtungen des Landes zu erfüllen sowie 
3. um Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen fortzusetzen oder Beihilfen für 

diese Zwecke weiter zu gewähren, sofern durch den Haushaltsplan eines Vorjahres 
bereits Beträge bewilligt worden sind. 
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(2) Soweit der Geldbedarf des Landes nicht durch Steuern, Abgaben und sonstige Ein-
nahmen gedeckt werden kann, kann die Landesregierung für die nach Absatz 1 zulässi-
gen Ausgaben Kredite aufnehmen. Die Kreditaufnahme darf ein Viertel der im Haus-
haltsplan des Vorjahres veranschlagten Einnahmen nicht übersteigen.  
 

Artikel 63  
(Über- und außerplanmäßige Ausgaben)  

 
(1) Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungen bedürfen der vorherigen 
Zustimmung des Finanzministers. Sie darf nur im Falle eines unvorhergesehenen und 
unabweisbaren Bedürfnisses erteilt werden. Das Nähere kann durch Gesetz geregelt 
werden.  
 
(2) Über Zustimmungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungen 
ist dem Landtag im Abstand von sechs Monaten nachträglich zu berichten.  
 

Artikel 64  
(Nachweis der Kostendeckung) 

 
(1) Beschlussvorlagen aus der Mitte des Landtages, durch die dem Land Mehrausgaben 
oder Mindereinnahmen entstehen, müssen bestimmen, wie die zu ihrer Deckung erfor-
derlichen Mittel aufzubringen sind.  
 
(2) Die Landesregierung kann verlangen, dass Beratung und Beschlussfassung über 
eine Vorlage nach Absatz 1 ausgesetzt werden. Die Aussetzung endet nach Abgabe 
einer Stellungnahme durch die Landesregierung, spätestens nach Ablauf von sechs 
Wochen.  
 

Artikel 65  
(Kreditbeschaffung)  

 
(1) Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder 
sonstigen Gewährleistungen, die zu Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren führen kön-
nen, bedürfen einer der Höhe nach bestimmten oder bestimmbaren Ermächtigung durch 
Gesetz.  
 
(2) [Fassung bis 31.12.2019] 
Die Einnahmen aus Krediten dürfen die Summe der im Haushaltsplan veranschlagten 
Ausgaben für eigenfinanzierte Investitionen nicht überschreiten. Ausnahmen sind nur 
zulässig zur Abwehr einer ernsthaften und nachhaltigen Störung des gesamtwirtschaftli-
chen Gleichgewichts oder zur Überwindung einer schwerwiegenden Störung oder unmit-
telbaren Bedrohung der Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung des Landes. Die 
erhöhte Kreditaufnahme muss nach Umfang und Verwendung bestimmt und geeignet 
sein, derartige Störungen oder unmittelbare Bedrohungen abzuwehren. Das Nähere 
regelt das Gesetz. 
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(2) [Fassung ab 1.1.2020] 
Der Haushalt ist grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Ausnah-
men hiervon sind zulässig zur im Auf- und Abschwung symmetrischen Berücksichtigung 
der Auswirkungen einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung 
sowie für Naturkatastrophen oder außergewöhnliche Notsituationen, die sich der Kon-
trolle des Landes entziehen und seine Finanzlage erheblich beeinträchtigen. Die nach 
Satz 2, 2. Alternative zulässigen Kredite sind innerhalb eines bestimmten Zeitraums 
vollständig zu tilgen. Das Nähere regelt ein Gesetz. 
 

Artikel 66 
(Landesvermögen)  

 
Erwerb, Verkauf und Belastung von Landesvermögen dürfen nur mit Zustimmung des 
Landtages erfolgen. Die Zustimmung kann für Fälle von geringerer Bedeutung allgemein 
erteilt werden. Das Nähere regelt das Gesetz.  
 

Artikel 67  
(Rechnungslegung und Rechnungsprüfung)  

 
(1) Der Finanzminister hat dem Landtag über alle Einnahmen und Ausgaben sowie über 
die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen jährlich Rechnung zu legen. 
Ebenso ist über das Vermögen und die Schulden des Landes Rechnung zu legen.  
 
(2) Der Landesrechnungshof prüft die Rechnung sowie die Ordnungsmäßigkeit und die 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung. Er berichtet darüber dem Landtag und unter-
richtet gleichzeitig die Landesregierung.  
 
(3) Aufgrund der Haushaltsrechnung und der Berichte des Landesrechnungshofs be-
schließt der Landtag über die Entlastung der Landesregierung.  
 
(4) Das Nähere regelt das Gesetz.  
 

Artikel 68  
(Landesrechnungshof)  

 
(1) Der Landesrechnungshof ist eine selbständige, nur dem Gesetz unterworfene obers-
te Landesbehörde. Seine Mitglieder besitzen richterliche Unabhängigkeit.  
 
(2) Der Landesrechnungshof besteht aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten und 
weiteren Mitgliedern. Der Präsident und der Vizepräsident werden auf Vorschlag der 
Landesregierung vom Landtag mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden 
Mitglieder, mindestens mit der Mehrheit der Mitglieder des Landtages ohne Aussprache 
auf die Dauer von zwölf Jahren gewählt. Sie werden vom Ministerpräsidenten ernannt. 
Eine Wiederwahl ist ausgeschlossen. Die weiteren Mitglieder werden vom Ministerpräsi-
denten auf Vorschlag des Präsidenten des Landesrechnungshofes berufen.  
 



Verf. M-V 

 4 

(3) Der Landesrechnungshof überwacht die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung 
des Landes. Er untersucht hierbei die Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der öffent-
lichen Verwaltung. Er ist auch zuständig, soweit Stellen außerhalb der Landesverwal-
tung und Private Landesmittel erhalten oder Landesvermögen oder Landesmittel verwal-
ten. 
  
(4) Der Landesrechnungshof überwacht die Haushalts- und Wirtschaftsführung der 
kommunalen Körperschaften und der übrigen juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts, die der Aufsicht des Landes unterstehen.  
 
(5) Der Landesrechnungshof übermittelt jährlich das Ergebnis seiner Prüfung gleichzei-
tig dem Landtag und der Landesregierung.  
 
(6) Das Nähere regelt das Gesetz.  
 
 

4. Abschnitt 
[…] 

 
Artikel 79a 

(Übergangsregelung) 
 

Ab dem Haushaltsjahr 2012 sind die jährlichen Haushalte so aufzustellen, dass im 
Haushaltsjahr 2020 die Vorgaben des Artikels 65 Absatz 2 in der ab dem 1. Januar 2020 
geltenden Fassung erfüllt werden. 


